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Verfiigbarkeit von Mietleitungen

Franz NUSSELER, Bern

Zusammenfassung. Die Verfiigbarkeit
ist ein wichtiges Qualititskriterium der
Mietleitungen. Im folgenden werden die
Ursachen und Probleme der Nichtver-
fligbarkeit aufgezeigt. Um vergleichbare
Resultate zu erhalten, muss man bei der
Erfassung und Auswertung gewisse Re-
geln beachten. Die Ergebnisse kénnen
interessante Hinweise zur Verbesserung
der Dienstqualitit liefern.

Disponibilité des lignes louées

Résumeé. La disponibilité est un critere
important de la qualité des lignes lou-
ées. L’article suivant démontre les cau-
ses et les problémes qui peuvent |’affec-
ter. Si l'on veut obtenir des chiffres
comparatifs, on doit tenir compte de
certaines regles dans [|'enregistrement
et dans l'appréciation des résultats ob-
tenus. Ces derniers fournissent alors des
renseignements intéressants, suscepti-
bles d’'améliorer la qualité des presta-
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Disponibilita delle linee noleggiate

Riassunto. La disponibilita é un crite-
rio di qualita molto importante per valu-
tare le linee noleggiate. L’autore espone
qui di seguito le cause e i problemi legati
alla disponibilita insufficiente. Per otte-
nere risultati comparabili si devono
prendere in considerazione determinate
regole all’atto del rilevamento e della va-
lutazione. Le conclusioni possono dare
cenni importanti per migliorare la qualita
del servizio.

tions offertes.

1 Einfiihrung

Zur Ubertragung von Informationen aller Art werden
sowohl das éffentliche Wahinetz als auch fest geschal-
tete Mietleitungen verwendet. Wéhrend das Zustande-
kommen einer Wahlverbindung freie Verbindungswege
voraussetzt und eine gewisse Zeit beansprucht, erwartet
man von einer Mietleitung, dass sie jederzeit und ohne
Verzug zur Verfligung steht. Damit handelt sich der Be-
nitzer einer Mietleitung auch noch andere Vorteile ein:
die wichtigsten Ubertragungseigenschaften, beispiels-
weise Dampfung, Ddmpfungs- und Gruppenlaufzeitver-
zerrung, bleiben praktisch konstant. Selbstverstandlich
macht der Kunde auch wirtschaftliche Uberlegungen,
bevor er sich entschliesst, eine Leitung zu mieten.

Leider gibt es eine Reihe von Ursachen, die die befrie-
digende Ubertragung auf einer Leitung zeitweilig oder
dauernd in Frage stellen konnen. Die Mietleitung ist
dann nicht mehr verfligbar. Da die Verfligbarkeit ein
wichtiges Kriterium der Dienstqualitadt darstellt, sucht
man zu deren Berechnung allgemein anerkannte Krite-
rien. Im CCITT' studiert man die Erfassung der Verfiig-
barkeit im Rahmen der Frage 22/IV. Dabei soll die Eini-
gung auf ein gemeinsames Vorgehen die internationale
Zusammenarbeit bei der Erkennung und Verbesserung
der Qualitat fordern und den Fernmeldebetrieben ge-
statten, die Leistungsmerkmale der Netze objektiv zu
vergleichen und gegeniber den Kunden gleiche Mass-
stabe anzuwenden.

2 Stufen der Verfiigbarkeit

Man unterscheidet ganz grob drei Stufen der Verflg-
barkeit einer Mietleitung:

| Die Ubertragung ist fehlerfrei, keine Wiederholungen
sind notwendig, bei Dateniibertragung ist die Bitfeh-
lerrate vernachlassigbar klein. Die Ubertragungsei-
genschaften entsprechen den Anforderungen: Die
angeschlossenen Gerate (Modems) arbeiten mit ho-
herer Sicherheit.

Il Wéhrend der Ubertragung treten Fehler auf, die not-
wendigen Wiederholungen sind aber je nach Be-
triebsart tragbar.

Il Die Fehlerrate ist sehr hoch, es muss standig wieder-
holt werden, oder die Leitung ist unterbrochen.

" CCITT = Internationaler beratender Ausschuss fiir Telefonie und
Telegrafie
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Zwischen Stufe | und Stufe 1l sind die Ubergénge flies-
send. Diese sind einerseits durch die Natur der Fehler
und anderseits durch die Art der Benltzung der Leitung
gegeben. Nicht jede Anwendung von Mietleitungen ist
gleich anspruchsvoll und weist die gleiche Redundanz
auf. Der Unterbruch von einer Sekunde Dauer zum Bei-
spiel wirkt sich in einem Telefongespréach nur bedingt
und nicht verhangnisvoll aus, bei einer Datenibertra-
gung hingegen konnen Tausende von Zeichen verloren-
gehen. Oder: Ein Knack (Stérimpuls) wird wahrend eines
Gesprachs hochstens als unangenehm empfunden, er
kann aber Datensignale verstimmeln. Die Modemher-
steller bemuhen sich, durch geeignete Modulationsver-
fahren die Ubertragung méglichst hoher Informationsra-
ten zu ermdéglichen. Je hoher die Ausniitzung einer
Mietleitung ist, desto mehr ist die Verfliigbarkeit durch
geringe Abweichungen der Leitungseigenschaften vom
Idealzustand gefahrdet.

3 Griinde der Nichtverfiigbarkeit

Die wichtigste und klassische Ursache fur fehlende
Verfligbarkeit einer Mietleitung ist der Unterbruch der
Ubertragung: Man empféngt keine Signale mehr, die
Leitung ist, abgesehen von Leitungsrauschen, «still».
Unterbriiche beruhen auf Drahtbrichen, fehlenden
Trennblgeln, schlechten Kontakten, defekten Bauele-
menten in beteiligten Geraten und Linienausristungen.
Auch ein Kurzschluss im Ubertragungspfad wirkt sich
wie ein Unterbruch aus. Die gleiche Wirkung haben Aus-
falle von Speisespannungen. Unterbriiche sind in der
Regel einfach einzugrenzen.

Ungentigende Entzerrung der Leitung kann eine hohe
Fehlerrate zur Folge haben. Ahnliche Wirkungen zeigen
hoher Gerauschpegel oder starker Phasenjitter.

Wird ein Kabelmantel wegen Korrosion oder mechani-
scher Beschadigung undicht, so sinkt mit der eindrin-
genden Feuchtigkeit der Isolationswiderstand, und die
damit verbundene Ableitung bewirkt eine Dampfung,
was im Extremfall einem Unterbruch gleichkommt. Wird
ein Kabel von einem Bagger oder Trax erfasst, so wird
es schlimmstenfalls zerrissen, was ebenfalls einen Total-
unterbruch bewirkt.

Wegen Arbeiten an Kabeln oder in Verstarkerstellen
missen Leitungen unterbrochen werden. Diese Tatigkei-
ten sollten nach Moglichkeit wahrend der Nacht ab
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23.00 Uhr verrichtet werden. Fiir Mietleitungen, die auch
wahrend dieser Zeit nicht ausfallen diirfen, versucht
man eine Ersatzleitung zu schalten. Ist dies nicht mog-
lich, so zahlt die durch Arbeiten bedingte Ausfallzeit zur
Nichtverfugbarkeit.

Analysiert man das zeitliche Auftreten von Leitungs-
unterbrichen nach Wochentagen und Tageszeiten, so
stellt man fest, dass an Werktagen und wahrend der Ta-
gesstunden mehr Ausfille vorkommen. Dies lasst sich
nur mit den Folgen von Arbeiten an Leitungen und Li-
nienausrustungen erklaren. In der Regel sind es Manipu-
lationsfehler bei Unterhaltsarbeiten, Umschaltungen
usw., die auf das Konto «Faktor Mensch» zu buchen
sind. Es ist allerdings auch bekannt, dass wéahrend der
Hauptverkehrsstunden das Leitungsgerausch stets ho-
her ist als nachts.

4 Zweck der Erfassung der Nichtverfiigbarkeit

Die Verfligbarkeit der Mietleitungen ist ein wichtiges
Qualitatsmerkmal. Daran ist nicht nur der Benutzer in-
teressiert; auch die Fernmeldebetriebe wollen wissen,
wie es mit der Zuverlassigkeit ihrer Dienstleistung steht.
Den Kunden interessiert nur eine moglichst hohe Ver-
fugbarkeit, die Ursachen und Zusammenhange einer
Storung sind fir ihn weniger wichtig. Ist seine Mietlei-
tung beispielsweise wegen eines Kabelfehlers unterbro-
chen, so erwartet er, dass der normale Zustand mog-
lichst rasch wiederhergestellt oder seine Leitung uber
einen Ersatzweg geschaltet wird. Die Fernmeldebetriebe
missen und wollen dem Kunden seine Begehren best-
moglich erfillen. Sie beurteilen aber die Qualitat nicht
nur am Verhalten einzelner Verbindungswege, sondern
an jenem aller Mietleitungen. Die Analyse der Ausfélle
nach Ursachen ist deshalb eine wichtige Aufgabe. Ob-
wohl ein Ausfall nicht mehr rickgéngig gemacht werden
kann, lassen sich doch aus den erkannten Ursachen Leh-
ren flr die Zukunft ziehen. Damit will man die Wiederho-
lung von Fehlern vermeiden und die Dienstqualitat ver-
bessern. Die Analyse durfte als folgende Kriterien unter-
scheiden:

— Fehler in Linienausriistungen: Welches Gerat, Fabri-
kat, Typ, Komponente?

— Fehler an Leitungen (Kabel)

— Fehler in der Betreuung: Ungeniigender Unterhalt, un-
passende Einregelung, Schaltfehler?

Bei der Beurteilung der erhaltenen Angaben ist selbst-
verstandlich das Alter der Ausrustungen zu bertcksichti-
gen: Handelt es sich um Kinderkrankheiten oder Alters-
erscheinungen?

Am Ausmass der zu erwartenden Nichtverfligbarkeit
der Mietleitungen sind aber auch die Planer von Daten-
fernverarbeitungsnetzen interessiert. Obwohl eine Ver-
fugbarkeitsziffer nicht gewahrleistet werden kann — sie
hat mehr den Wert einer langfristigen Prognose —, ist
sie eine wichtige Aussage zur Planung von Vorkehren,
die die Wirkung von Ausfallen moglichst gering halten
sollen.

5 Quantitative Nichtverfiigbarkeit

Vorerst sei festgehalten, dass sich Verfugbarkeit und
Nichtverfliigbarkeit erganzen, das heisst zusammen ein
Ganzes (100 %) ergeben. Die Nichtverfugbarkeit ist nun
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die Summe aller Ausfallzeiten, bezogen auf die gesamte
Dauer der Beobachtungsperiode. Hinter dieser einfa-
chen Formulierung stecken aber Fragezeichen:

— Wie lange soll die Beobachtungsperiode sein: Ein, drei
oder 12 Monate?

— Sollen nur Ausfalle berticksichtigt werden, die der Be-
nutzer feststellt, oder jene, die die Fernmeldebetriebe
registrieren?

— Soll die Nichtverfiigbarkeit fir jede einzelne Mietlei-
tung bestimmt werden oder flr alle Mietleitungen als
Gesamtes?

— Sollen die Leitungen in Kategorien unterteilt werden,
zum Beispiel nach Lange oder Benutzungsart, nach
deren Ausdehnung auf nationaler oder internationaler
Ebene usw.?

Entsprechend den verschiedenartigen Ursachen fiir
Nichtverfiigbarkeit, die alle praktisch keiner Gesetzmas-
sigkeit unterworfen sind, wére eine moglichst lange Be-
obachtungsperiode vorzuziehen. Es wirde dann aber
entsprechend lange dauern, bis konkrete Ergebnisse
vorlagen, und zudem ware es schwieriger, einen Trend
zu erkennen. Als Kompromiss empfiehlt das CCITT eine
Beobachtungsdauer von drei Monaten, die dann auf 12
Monate ausgedehnt werden kann.

Berucksichtigt man in der Rechnung nur die Ausfalle,
die der Kunde feststellt und meldet, so entspricht das
Ergebnis dem objektiven Eindruck, den sich der Bent-
zer macht. Soll das Resultat aber reprasentativ sein, so
setzt dies eine zuverlassige, genaue Meldung der Aus-
falle voraus. Die Auswertung der erhaltenen Angaben
zeigt aber, dass Storungen gemeldet werden, deren Ur-
sache nicht im Fernmeldenetz liegen.

Die Fernmeldebetriebe anderseits tberwachen in
grosseren Verstarkerstellen die Tragerfrequenz- und
PCM-Systeme dauernd [1]. Vorausgesetzt, eine Mietlei-
tung verlauft Uber ein Frequenz- oder Zeitmultiplexsy-
stem, werden dort die Ausfalle fur diesen Abschnitt re-
gistriert. Die praktische Erfassung der Ausfallzeit der be-
troffenen Mietleitungen erweist sich aber als sehr auf-
wendig, besonders wenn etwa ein ganzes Koaxialkabel-
system ausfallt. Dann werden nur die Ausfalle der Pilote
der hochsten Hierarchie stellvertretend fur die unter-
stellten Gruppenpilote registriert. Pilotiberwachungen
erfassen nur richtige Ausfalle, Mietleitungsunterbriiche
im Ortsnetz werden nicht automatisch signalisiert. Sto-
rungen der Datenlibertragung, verursacht zum Beispiel
durch starken Phasenjitter, hohen Gerauschpegel, Pe-
gelspringe usw., werden somit nicht erfasst. Auch die
Signaliberwachung jeder einzelnen Mietleitung ist nicht
problemlos, setzt sie doch voraus, dass dauernd ein de-
finiertes Signal Ubertragen wird. Ein Netzausfall beim
Kunden oder das Ausschalten des Modems wirde so-
fort als Unterbruch ausgelegt.

Die Erfassung der Nichtverfugbarkeit einzelner Leitun-
gen ist interessant fur den betreffenden Benltzer. Zur
Qualitatsbeurteilung eines ganzen Netzes sind aber die
Ergebnisse moglichst aller Leitungen notig. So erhélt
man einen reprasentativen Mittelwert, der von einzelnen
Extremfallen nur wenig beeinflusst wird. Das letztere
Vorgehen schliesst jedoch nicht aus, dass zum Mittel-
wert auch noch die quadratische Streuung berechnet
wird. Diese lasst interessante Schlisse auf die Vertei-
lung der verschiedenen Leitungen zu.
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Die getrennte Ausrechnung nach verschiedenen Kate-
gorien wiirde in erster Anndherung eindeutigere Resul-
tate liefern. Da aber die meisten Ausfallursachen keiner
Gesetzmassigkeit unterliegen, wiirde sich eine feine Un-
terteilung nicht lohnen. Es ist aber angezeigt, nationale
und internationale Leitungen auseinanderzuhalten. Fur
den Fall Schweiz ist dies sicher richtig, sind doch die na-
tionalen Leitungen in der Regel viel kirzer als die inter-
nationalen Verbindungswege.

6 Berechnung der Nichtverfiigbarkeit

Zur objektiven Beurteilung und Bestimmung der
Nichtverfiigbarkeit werden die Teilergebnisse nach ein-
fachen Formeln ausgewertet. Eine typische Aussage ist
die durchschnittliche Nichtverfliigbarkeit:

Wpt = % (Minuten, Stunden)

Darin bedeuten t die gemeldeten, anerkannten Aus-
fallzeiten und n die Gesamtzahl der erfassten Strom-
kreise am Ende der Beobachtungsperiode von drei Mo-
naten. Selbstverstandlich enthalt n auch die Leitungen,
die wahrend der Beobachtungsperiode keinen Ausfall
erlitten.

Die Nichtverfigbarkeit wahrend 12 Monaten erhalt
man dann gemass:

M (Minuten, Stunden)

i=11h

WpTs =

wobei n; und ppy; die Leitungszahlen und die Nichtver-
fligbarkeit der einzelnen Perioden darstellen. Bleibt die
Leitungszahl wahrend 12 Monaten konstant, so verein-
facht sich die letzte Formel, und die Jahresnichtverfig-
barkeit ergibt sich aus der algebraischen Summe der
Quartalswerte.

Dividiert man die Nichtverfligbarkeitswerte durch die
entsprechende Periodendauer, so erhalt man eine rela-
tive Nichtverfligbarkeit, zum Beispiel in Prozent ausge-
druckt, die direkt mit Resultaten anderer langerer oder
kiirzerer Perioden verglichen werden kann. Die auf diese
Weise berechneten Ergebnisse sind Mittelwerte, und die
wirklichen individuellen Ausfallzeiten konnen davon er-
heblich abweichen. Aus den Abweichungen At = ppr—t
berechnet man die quadratische Streuung:

Diese ist nur dann reprasentativ, wenn die erfassten
Ausfallzeiten ungefahr einer Normalverteilung entspre-
chen. Trifft dies nicht zu, so ist die Aussage von ¢ nur
ungenau. Um diesen Fehler zu vermeiden und trotzdem
die Verteilung zu erkennen, lohnt es sich, die Ausfallzei-
ten der Leitungen aufzuzeichnen (Fig. 7). Aus dieser
Darstellung geht hervor, dass n, oder X % der Leitungen
nie als unterbrochen gemeldet waren. Neben dem Mit-
telwert u pt stellt dies eine weitere wichtige Information
dar. Der durchschnittlichen Ausfallzeit ppr entspricht
dann ein Anteil Y (%) der Leitungen, die gleich oder we-
niger lang, und ein Anteil 100-Y (%), die iberdurch-
schnittlich lang unterbrochen waren.
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Fig. 1
Ausfallzeiten der Leitungen

Leitungen mit extrem langen Ausfallzeiten konnen die
Statistik erheblich verfélschen. Es stellt sich deshalb die
Frage, ob man solche Falle fir die Berechnung der
Nichtverfigbarkeit weglassen soll. Bei der vorgeschla-
genen Darstellung sind Extremfalle sofort erkennbar.
Um diese nicht von Anfang an auszuklammern — was
ernsthaft diskutiert werden kann —, bestimmt man in
der Grafik die Ausfallzeit, die von 95 % aller Leitungen
eingehalten wird. Auch dies ist eine wichtige Aussage
zur Verfligbarkeit der Mietleitungen.

7 Beurteilung

Die blosse Ermittlung der Nichtverfiigbarkeit ist nicht
der eigentliche Zweck der Untersuchung. Die gewonne-
nen Resultate kdnnen verwendet werden bei:

— Diskussionen mit Kunden, andern Fernmeldebetrie-
ben, beim Vergleich und bei der Beurteilung anderer
ahnlicher Erhebungen

— Feststellen des allgemeinen lang- und kurzfristigen
Trends

— Einleiten von Massnahmen zur Verbesserung der Ver-
fiigbarkeit und Uberpriifen deren Wirkung

Die Beurteilung nach Prozentwerten kann auch zu Irr-
timern fihren. Eine Verfigbarkeit von 99 % vermittelt
einen ganz guten Eindruck. Hinter dem fehlenden 1 %
verbergen sich aber 7,2 Stunden im Monat oder 21,6
Stunden im Quartal. Diese Zeiten konnen fiir den Be-
trieb sehr lang sein, zumal der Beniitzer die Ausfille
nicht «frei» wahlen kann.

8 Schlussfolgerungen

Noch sind einige Fragen offen, zum Beispiel, wie man
die Nichtverfugbarkeit der Mietleitungen ohne allzu
grossen Aufwand genau und objektiv erfassen soll.
Trotzdem werden die schweizerischen Fernmeldedien-
ste die Nichtverfugbarkeit der internationalen Mietlei-
tungen im Sinne der Regeln des CCITT bestimmen. Wir
rechnen damit, aus den dabei gewonnenen Erfahrungen
Antworten auf die noch offenen Fragen zu erhalten.

Bibliographie

[1] Diggelmann E. und Lischer B. Die Alarmregistrieranlage
AREGA A 150. Bern, Hasler-Mitteilungen 34 (1975) 3,
S.77...88.

57



	Verfügbarkeit von Mietleitungen

